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Die Gemeindeordmmgen in Preußen.

2.

Wir haben hervorgehoben, wie sich das ländliche Gcmcindcwesen im Laufe
dieses Jahrhunderts auf dem platten Lande immer mehr nnd mehr in seine Atome
zersetzte, und daraus die Nothwendigkeit hergeleitet, durch eine umfassende Reor¬
ganisation desselben diesem AnflösnngSproceßentgegen zn wirken. Die Principien
der Agrargesetzgebungsollten nach der Absicht der Staatsmänner, welche den
Grnnd zur Wiedergeburt Preußens legten, nicht isolirt, sondern in Verbindung
mit den Ideen der Selbstverwaltung nnd Nativualrepräscutativn zur Ausführung
kommen; je länger man den innern Zusammenhang dieser Materien zu berücksich¬
tigen verabsäumte, desto fühlbarer wurde es, daß die Agrargesetzgebung ihres
nothwendigen Komplements nnd Cvrrectivs beraubt war, — eines Gesetzes,
welches die sich verflüchtigende» Elemente des ländlichen GcmeindelebenS»ach den
Principien der Städtevrdnung wieder zusammenfaßte.

Die seit dem Jahre 1840 wieder stark hervortretende Tendenz, den Staat
i» die cvnstitntivnelleBahn hinübcrzuleitcn oder hinüberzudräugeu, konnte, un-
besangcn gewürdigt, nnr als ein nener und mächtiger Autrieb betrachtet werde»,
die Organisation des Gemcindeweseus endlich zn vollenden; denn es war nicht
zweifelhaft, daß jene Tendenz früher oder später sich als unwiderstehlich erweisen
würde. Und wer das Vergangene übersah, erkannte anch, daß das Streben der
gebildeten Klassen, „an den Operationen des Staats Theil zu nehmen," die
beabsichtigte Wirkung der in den Jahren -1808—-I811aufgestellten, und in
der Gesetzgebung der späteren Jahre znm Theil ausgeführten Grundsätze war,
daß es eine durch die Landesgesetze erzeugte nnd gezeitigte, also eine im cigeut-
licheu Sinue des Worts legitime Frucht war. Um so mehr war es Pflicht,
das damals sich kuudgcbeudeStreben in Bahnen zu lenken,' in denen es nutz¬
bringend wirken uud zugleich sich läutern konnte, durch Heranziehen der Bürger
znr Gemeindeverwaltung den Sinn sür wohl überlegte Operationen zn stärke»,
ehe das Volk iu die allgemeine»Staatsaugelegenheiten eiugnff.

Die Vernachlässignngdieser Pflicht trng sehr bittere Früchte. Als die Er¬
eignisse des Jahres 18i8 hereinbrachen, warf sich im unklaren Nencrungsdrang
eine große Masse von Kräften, die man in beschränkteren Kreisen mit Nutzen hätte
verwende» können, auf die allgemeine Weltverbcsseruug, mit einer Leidenschaft,
die bei dem Mangel der Erfahrung, daß jede, auch die beste Theorie durch die
bei der menschlichen Schwäche nnn einmal unvermeidliche Mangelhaftigkeit der zu
ihrer Ausführung erforderlichen Organe stets einen beträchtlichen Abbruch erleidet,
nur zu erklärlich war, und störte durch eine ungestüme und verworrene Thätigkeit
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den ruhigen Eutwickeluugögaug. Jetzt, wo diese Stimmen zum Schweigen ge¬
bracht flud, erhebt sich eine andere Klasse von Individuen, deren politische Bilduug
in Folge jener Versäumuiß ebenfalls im Rückstand geblieben ist, die Klasse der
Rittergutsbesitzer; hätten diese durch frühzeitige Theilnahme au dem Gemeiudelebeu
Gelegenheit gehabt, sich selbst praktisch davvu zu überzeugen, wie ihuen dadurch ein
weiterer und dankbarerer Wirkungskreis eröffnet wird, als bei der Jsolirung auf
ihre „kleinen Monarchien", so würden sie sich jetzt schwerlich mit starrsinnigem
ParticulariSmuS einer Eulwickelung entgegcustemmeu, welche den Einfluß des
großen Grundbesitzes auch über die Zeit der uächsteu politischen Sündfluth hin-
aus sicher zu stellen geeignet^ ist.

Der Unstern, der über der Ordnung unsres Gemeindewesens waltete, ging
anch IKitt noch nicht unter. Wie sehr man auch, damals ans allen Seiten, die
Dringlichkeit der Angelegenheit anerkannte l in der Nationalversammlung kam
weder der Negieruugseutwurf, noch die von der Linken ausgearbeitete Vorlage zur
Berathung. Der darauf folgenden (ausgelösten) zweiten Kammer lag kein Ge-
meiudeordnungseitzwurf vor. Erst in der Session von 18i9— 60 wnrde ein
Negiernngöentwurf berathe», uud unter dem 11. März -1860 sanctionirt. Dieses
Gesetz, welches noch zur Stunde iu Preußen rechtskräftig ist, ordnet das Ge¬
meindewesen in der gauzeu Monarchie, für die Städte uud für das platte Land,
in gleichmäßiger Weise, doch dergestalt, daß für Gemeinde», die weniger als
1300 Seele» zählen, einfachere Formen festgesetzt sind.

Es ist hier nicht der Ort, eiu so umfangreiches Gesetz in seinen einzelnen,
wenn auch noch so wichtige» Bestimmnngen zu beleuchte». Wir beschräiike» uuö
auf die Frage, ob daS Gesetz im Große» uud Gauzeu zweckeulsprechend war,
und müssen dabei auf die Achillesfersedesselben hinweisen.

Für die Städte uud die westlichen Provinzen war ein nenes Gesetz nicht
dringlich; hier genügte» leichte Modifikationen der bestehenden Ordnungen; aber
für das platte Land der östlichen Provinzen war eine umfassende Organisation
um so uvthwendiger, je mehr hier die dürfligen Neste des Cvmmnnalwesenö
einem völligen Zerfall entgegengeeilt waren. Wenn hier das neue Gesetz als
zweckmäßig erachtet werden sollte, so mußte es die zahllosen kleinen Ortschaften,
Güter, vereinzelte Etablissements zn Verbänden znsammeülegen, die dnrch ge¬
meinsame und belangreicheJntcrefsen zusammengehaltenwürden und die in sich
die geistigen und materiellen Mittel vereinigten, für jene Interesse» erfolgreich
Sorge tragen zu tonnen. Das war der Angelpunkt iu der ncnen Organisation;
denn da, wo es sich nur um uubedeuteude, uichtSuutzige Gcgcustäude handelt,
wird sich nie Theilnahme für das Gemeindewcsen entzünden; nnd da, wo man
anßer Stande ist, den Gcmeindepflichten zu genügen, wird die Theilnahme bald
erlöschen; sie nährt sich von ihren Erfolgen. Vor dieser Präjndicialfragc, ob
Verbände mit wirklichen, bedeutsamen Interessen, und mit der Möglichkeit, sie
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pflcgcn zu können, gebildet sind, treten alle anderen, über die Ausdehnung deö
Gemeindebürgcrrechtö,über die Art der Verwaltungn. s. f. vorlänsig in den Hinter¬
grund. Sie wird mn so wichtiger, je schwieriger die Aufgabe der Gemeinde von
Jahr zu Jahr wird, je mehr man von ihr — und nicht vom Staat — erwartet, daß
sie durch Hebung des geistigen uud materiellen Wohls an der Losung der soci¬
alen Frage nach Kräften arbeite. Um den Gemeinden einen bedentsamen Inhalt
zu geben, der auch das Iuteressc der gebildeteren Insassen zn erregen geeignet war,
mnßte es wünschenswert!) scheinen, sie an die kirchlichen Verbände, wenigstens
an Schnlverbändc anzulehnen, in ihnen die Mittel zu vereiuigeu, daß die Armen¬
pflege auch in vorsorglicher Weise — jede andere ist nnr ein unzulängliches
Palliativ — durch Begründung vvu Sparkassen, Altersversvrgnngskassen, Arbeits-
lvcalen u. s. s. gehandhabt werden konnte, daß die Sorge für den Wegebau in
einer das materielle Wohl hebenden und zugleich die Armenpflege erleichternden
Weise ausgeübt werde» tonnte. Es war zugleich daran zu denken, daß man
später ein Institut, wie das der Friedensrichter, an die Gemeinde anlehnen köune.

Der Entwurf des Gesetzes ließ zu einer solchen Organisation möglichst
freie Hand; er bestimmte -l: „Zu einer Gemeinde gehören alle innerhalb ihres
Bezirks gelegenen Grundstücke. Jedes Grundstück mnß einem Gemeindebezirk
angehören," uud 66: „Gemeinden, die für sich allein den Zwecken des Gemeinde-
Verbandes und den Bedürfnissen der örtlichen Verwaltung nicht genügen, bilden
mit benachbartenGemeinden eine Sammtgemeinde." Man mochte nur bedauern,
daß die „Zwecke des Gemeindeverbaudeö" in dem Gesetz nicht genauer bezeichnet
waren, und daß nicht ein Minimum der Bevölkerung für eine Gemeinde fest¬
gesetzt war/

Allein die Kammern verdarben jene heilsamen Bestimmungen. Statt des
ersten Grundsatzes wurde festgestellt: „Jedes Grundstück muß einem Gemeinde¬
bezirk angehören oder einen solchen bilden;" — und § 66 erhielt folgende
Gestalt: „Gemeinden, die für sich allein dcu Zwecken des Gemeindeverbaudeönicht
entsprechen, können sich mit einer oder mehreren Gemeinden zu eiuer Sammt¬
gemeinde verbinden." Indem man einzelne Grundstücke isolirt ließ, vernich¬
tete man den Begriff der Gemeinde, und damit die Seele des Gesetzes; und
in den man Gemeinden, „die für sich allein den Zwecken des GemeindcverbandeS
nicht entsprechen," nichts desto weniger in dieser Unzulänglichkeit fortzucxistiren ge¬
stattete, verlor mau dcu ganzen Zweck des Gesetzes, die Organisation ans
dem Auge. Gerade sür solche Gemeinden war ein Gesetz von Nöthen; für die¬
jenigen, die für sich allein den Zwecken des GemeindcverbandeS bereits cutspra¬
chen, konnte man es ganz oder wenigstens viel leichter entbehren.

Die Nachwelt wird einige Mühe haben zu begreifen, wie man eine Bestim¬
mung in ein Gesetz aufnehmen konnte, die seinem Hauptzweckdirect zuwiderlief.
Und in der That ist die Anordnung, daß Ortschaften, die sür sich allein dem
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Zweck einer Gemeinde nicht genügen, dennoch wenn es ihnen beliebt, daö frühere
nichtsnutzige Scheincommnnalleben fortspiuneu dürfen, in einer Gemeiudeorduuug
so sonderbar, daß sie die bittersten Sackasmen herausfordert. Das Ministerinn:
erblickte indeß in jener Abänderung eine wesentliche Verbesserung nnd aeceptirte
sie dankend. Freilich entging ihm nicht, wie sehr dadurch der Zweck des Gemeinde¬
lebens gefährdet werden könnte; es verschwiegaber klüglich seine Bedenken, nnd
begnügte sich damit, ein Interesse, das ihm besonders am Herzen lag, gegen die
Folgen jener gefährlichen Abänderung sicher zu stellen, — daS polizeiliche.
Derselbe Paragraph (§. W des Entwurfs, H. 126 des Gesetzes) der die Vereini¬
gung ungenügender Gemeinden zn einer Sammtgemeinde in das Belieben der
einzelnen Contrahenten stellt, verfügt obligatorisch: „Gemeinden, welche eine
genügende Pvlizcivcrwaltuug aus eigenen Kräften herzustellen nicht vermögen,
werden mit benachbarten Gemeinden zn einem Polizeibezirkvereinigt. Die Bildnng
solcher Bezirke erfolgt dnrch die Staatsregieruug," Das Interesse für die Armen¬
pflege, den Wegebau, das Schulwesen u. s. w. schien also nicht so belangreich,
ein durchgreifendes Verfahren zn rechtfertigen; nur wo die Polizei in's Spiel
kam, war man sofort entschlossen, der alten Dürftigkeit dnrch eine wirkliche Or¬
ganisation ein Ende zu machen, nnd jeden Widerspruch von vorn herein dadurch
unschädlich zu machen, daß man die Bildnng der Polizeibczirke ausschließlichin
die Hand der Regierung legte. Der Geist <>il, vom-r vorbei!) deö damaligen
Gouvernements konnte sich nicht treffender charakterifircn.

Nach jener Aenderung hing es von der Einsicht und dem guten Willen der
Betheiligten, uoch mehr aber von dem Einfluß ab, dcu die Regierung bei der
Abgrenzung der Gcmeindebezirke geltend zu macheu entschlossen war, ob die Ge¬
meinden von ihrer Befugniß, sich zu vereiuigeu, eineu umfassenden Gebrauch
machen wurden. In deu Kammerdcbatten war das Gesetz so interpretirt worden,
daß mir in ganz seltenen Fällen vereinzelte Etablissements, die schwer in irgend
einen Gemeindeverband eingefügt werden könnten, isolirt bleiben dürften. Mau
hatte namentlich auf einzelne sporadische Niederlassungen in großen Forsten hinge¬
wiesen. Wurde bei Abgrenzung der Gemeiudebezirkein diesem Sinne verfahren;
bildeten jene Fälle wirklich nur seltene Ausnahmen: so konnte man sich damit
einverstanden erklären. Ja es wäre auch kein Unglück gewesen, wenn man hier und
dort ein Rittergut mit einer Bevölkerung von 1000 — 1!i00 Seelen als kleine
Monarchie hätte fortbestehen lassen.

In der That war es in den Instrnctionen, welche Herr v. Manteuffel in
Bezug auf die Ausführung der Gemcindeordnung erließ, als Regel bezeichnet,
daß Güter oder vereinzelte Etablissements, wie Mühleu, Wirthshäuser, Pfarr-
wohuungen u. dgl. entweder unter einander, oder mit benachbarten Gemeinden,
znsammeugelegt werdeu sollten. Aber als Herr v. Westphalen das Ministerinm
des Innern übernahm, wurde die isolirte Fortexistenz der bisher nicht in einem
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Gemcindcvcrbaiide befindlichen Grundstücke zunächst als gleichberechtigter Fall hin¬
gestellt; factisch wurde sie, für die Rittergüter, die Regel, — und die Vereinigung
wurde die Ausnahme. Bald wnrde es vollständig klar, daß die Rechte in beiden
Kainmcrn, als sie die ansuahmswcise isolirte Fortexistcuz einzelner Besitzungen
befürwortete, den Todtstem, iu das ueue Gesetz zu pflanzen gewußt hatte.

Wenn nämlich die Vereinigung von Ortschaften zu einer Gemeinde nicht
die Regel bildet, so wird sich ein Gemeindelcben auf dem platten Lande der
östlichen Provinzen nie entwickeln. Einige statistische Angaben können das über¬
zeugend darthun. Wer den geringen Bildungsgrad der großen Masse der länd¬
lichen Bevölkerung und ihre» geringen Wohlstand, namentlich in den östlichen
Provinzen, erwägt, wird sich leicht davon überzeuge», daß Ortschaften mit einer
Bevölkerung von weniger als -1000 Seelen nicht die zur ersprießlichen Entwickelung
eines CommnnallebenS erforderlichen geistigen nud matcrielleu Kräfte in sich
schließen. Ans einer offlciellen Zusammenstellung, die auf dcu Zähluugcn des
Jahres beruht, ergiebt sich, daß die Proviuzeu Ost- und Westpreußen,
Posen, Brandenburg nnd Pommern 20,9i0 ländliche Gemeinden enthalten; vvn
diesen zählen nur 10i mehr als 1000 Eiuwvhuer, d. h. also, fast alle sind,
wenn sie isolirt bleiben, zn einem kräftigen Gemeindeleben nnsähig. Ja selbst
wenn mau das Postulat vvn 1000 Seelen für eine Gemeinde anf die Hälfte, auf
500 Seelen rcducirt, sv sind unter jenen Z0,9-i>0 ländlichenOrtschaften noch immer
über 19600, also mehr als 93 Prvccnt, welche anch diese Bevölkerung nicht er¬
reichen. In Ostpreußen zählen 21 !i5 ländliche Ortschaften uutcr 6-106, in West¬
preußen 1719 unter 3774 (fast die Hälfte), weniger als hundert Seeleu. Hier
giebt es sehr ausgedehnte zusammenhängende Landstriche, in denen die durch¬
schnittliche Bevölkerung eiucr ländlichen Ortschaft noch nicht hundert Seelen er¬
reicht. Vvn dieser Bevölkerung fallen etwa drei Viertheilc auf das weibliche Ge¬
schlecht und die Jugend unter 2ü Jahren; anch von dein letzrcn Viertel geht
bei der großen Menge der Tagelöhner ein nicht unbeträchtlicher Theil entweder
in Folge des Mangels an Grundbesitz, vder in Folge des geringen SteucrbetragS
für das Gemeindelcben verloren, und so schrumpft hier daö Material, welches
die Gemeindevrdnung zu gemeinnütziger Thätigkeit vrganisireu sollte, zu einem
höchst kläglichen Minimum zusammen.

ES erhellt schon ans diesen Zahlen, die freilich durch die Erwägung, wie
vereinzelt auf dem platten Lande Bildung uud Wvhlstaud sind, eine noch viel
prägnantere Bedeutung bekommen, daß die Vereinigung der Ortschaften die
Regel bilden mußte, daß ihre isvlirte Fvrtexistenz nur als sehr seltene Ausnahme
gestattet wcrdeu durfte. Das entgegengesetzte Versahreu mnßte factisch znr Folge
haben, daß die Entwickelung eines GemeindelebcnS auf dem platten Lande znr
Unmöglichkeit wnrde, d. h. daß der eigentliche Zweck des Gesetzes vvn 1850
verfehlt wurde.
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Herr von Westphalen schlug dein entgegengesetztenWeg ein. Damit war
dcr Versuch, der Städteordnnng von -1808 ihre Ergänzung zu. geben, als ge¬
scheitert zu betrachten, und es drängte sich die Besorgnis; ans, daß vielleicht auch
jenes Denkmal einer großen Zeit, in den Schiss^ch der neuen Schöpfung
hineingezogen werden könnte. Bald nämlich mußte eS sich nnn herausstellen,
daß das Gesetz von 1830 nicht brauchbar war; denn für diese Art der Aus¬
führung war es allerdings nicht berechnet.

Zwar versuchte die Linke der zweite» Kammer in dcr denkwürdigen Sitzung
vom 1-1. April 1831 noch einmal, sich dem Untergang des Gesetzes entgegen zu
stemmen, indem sie durch deu Abg. v. Nichthofc» eine Deklaration dahin bean¬
tragte, daß die Zusammenlegung vereinzelter Grundstücke die Regel bilden, daß
es uur „ausnahmsweise" gestattet sein sollte, „ans ihncu sclbststäudige Gcmcindc-
bezirke zu bilden; wenu wegen ihrer isolirten Lage und ihrer übrigen örtlichen
Beschaffenheitund Größe die betreffenden Kreis - und Bezirks - Commissionen eine
Vereinigung mit irgend einer Gemeinde sür unzweckmäßig erachten." Der An¬
trag auf Tagesordnung wnrde mit -l-i? gegen 99 Stimmen abgelehnt, die bean¬
tragte Declaration mit -133 gegen 99 Stimmen angenommen. Aber die
Entscheidnng fiel in den Brunnen. Herr von Westphalcu faßte seinen organisa¬
torischen Berns dahin ans, „Eigenthümlichkeiten" zu pflegen, d. h. die alte Arm¬
seligkeit des ländlichen Cvmmnualweseus möglichst zn conserviren. Nur, wie ge¬
sagt, für die Polizciverwaltung sollte besser gesorgt werden.

Daß sich nnter dcr Bevölkerung im Allgemeineukeiue große Neigung zeigte,
von ihrem Recht Gebrauch zu machen, nnd sich auch ungeachtet der Gegenwir¬
kung der Regierung zn Sammtgemeinden zn verbinden, darf nicht verwundern.
Uuter den Rittergutsbesitzern herrscht größtentheils zu viel Kastcustvlz, der sich
nicht überwinden kann, auf derselben Bank mit dem Bauer über das Wohl der
Commnn zu berathe», uud der Bauer ist meist nicht im Stande, die Folgen einer
größern Vereinigung zn übersehen; er hält lieber an dem Bestehenden fest, selbst
wenn eS ihm uugeuügeud erscheint, als daß er sich ans eine Neuerung einläßt,
von der sein Mißtrauen eher Schlimmes als Gntes erwartet. Dazu kam, daß,
wo mau die Bildung von Sammtgemeindcn wünschte, der Versuch meistens nnr
in solchen Fällen und in so zaghafter, kleinlicher Weise unternommen wurde, daß
er unmöglich ans Anklang rechnen dnrfte. Gern hatte man nämlich hier und
dort ein heruntergekommenesDorf, das mit seiner Armenpflege dem Kreise znr
Last fiel, mit einem Gute, oder einer besser arrangirten Dorfgemeinde vereinigt,
und hingegen zeigte sich natürlich ein energischer Widerstand, den kein billiger
Benrtheiler dein Gutsbesitzer oder der wohlhabender» Dorfgemeinde verargen
wird; den» eine Vereinigung iu so kleinlichem Maßstabe würde die Pest des Pau¬
perismus uur in gesunde,Körper hinübertragen, ohne daß die Kräfte dcr letztern
so weit gestärkt wären, daß sie den Krankhcitöstvffüberwinden könnten. Bildet
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man dagegen Gemeinden von größerm Umfang, — etwa kirchspielswcise,wo die
confesfion eilen Verhältnisse eö erlauben, — so werden die, aus einer solchen
Vereinigung etwa hervorgehenden Lasten auf eine größere Anzahl wohlhabender
Personen repartirt uud leichter getragen; dann finden sich auch eher die Mittel,
nützliche Arbeiten zu beschaffen, nnd durch Gewährung von Arbeit die Zahl der
wirklich Unterstützungsbedürftigen zu vermindern. In den seltenen Fällen, in
denen man das Gesetz in dieser umfassendenWeise auszuführen suchte, hat sich
in der That kein Widersprich gezeigt. In einem Kreise des Gumbinner-Re¬
gierungsbezirks ist z. B. die Abgrenzung der SammtgemeindebezirkcKirchspicls-
weisc erfolgt, unter allseitiger Beistimmnng der Bethciligten; und dieser Kreis
zählt über 30 Rittergüter.

Dem Ministerinn: genügten indeß die Ersahrungen, die sie bei einer nnge-
schickten Ausführung des Gesetzes herausgestellt hatten, vollkommen zu dem Ent¬
schluß, das Gesetz von lttliö zu beseitigen. Nach Reactivirung der Stände mnßtc
die Gemcindeordnung noch mehr wie ein neuer Lappen ans ein altes Kleid er¬
scheinen. In der Session von -18.^—62 trat der Minister des Juuern mit
zahlreichen neuen Gemeindeordnnugsgrüuden vor den Kammern, zum Theil für
einzelne Provinzen, zum Theil für Stadt- oder Landgemeinden gesondert. Die
Gründe, welche der Herr Minister gegen das Gesetz von 18!i0 anführte, geben
ein zn klares Bild von seinem eigenthümlichen Urtheil, als daß wir sie ganz
übergehen konnten; sie hatten außerdem dadurch sür uus ein besonderes Interesse,
daß sie großeutheils den Ausführungen des Herrn Ministerpräsidenten in früheren
Sessionen schnurstracks zuwider liefe», und nicht selten eine Kritik derselben ent¬
hielten, welche durch die anscheinende Harmlosigkeit, mit der sie vorgetragen
wnrde, kaum ihren Stachel verlor. Solche Gründe freilich, wie den, daß die
Gemeinden sich nicht an die Bezeichnung „Gemeindevorstaud" für „Magistrat"
uud „Schulze" gewöhnen könnten, dürfen wir wol übergehen. Diese Wäsche
waschen wir am besten <;n l'lurüIlL. Daß wir dergleichen vom Ministertisch hören
müssen, ist ein Kreuz, welches wir, da wir es nicht ablegen köuueu, am besten in
schweigender Resignation tragen.

Wer offne Angen hat, wird den „specifischen Unterschiedzwischen Stadt nnd
Land" als eine Sage der Vorzeit betrachten, die ans den längst entschwundenen
Tagen des Gewerbezwanges uud Zunftwesens herrührt. Jetzt sind nicht nur die
Schranken gefallen, die einst den Städter von dem Landbewohner trennten; es
ist überhaupt unmöglich geworden, die verschiedenen Bernfsarteu zu treuuen,
seitdem der Fortschritt der Cultur sie tausendfach in einander verschlungen uud
eine der andern dienstbar gemacht hat. Die kleinen Städte — uud sie bilden die
Mehrzahl — ziehen namentlich in den östlichen Provinzen ihren Haupterwerb
aus dem Ackerbau; Fabrikthätigkeit kenucu sie hier fast gar nicht, und das
niedere Gewerbe vegetirt in thuen mir kümmerlich. Dagegen hat sich die Ge-
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Werbthätigkeitüberall hin auf daö platte Land zerstreut; und einzelne sehr be¬
deutende Zweige derselben, wie die Branntweinbrennerei, die Rübenznckcrfabrika-
tion u. a. haben nicht nnr auf dem platten Lande ihre vorzüglichste Stätte
gefunden, sondern sie sind nicht minder, wie die Viehzucht, wesentliche Theile des
landwirthschaftlichenBetriebes geworden, dergestalt, daß der letztere nn vielen
Orten ausschließlich auf jene gewerblichen Unternehmungen basirt ist. Wie in
den kleineu Städten das Gewerbe mit dem Ackerbau, auf dem platten Lande der
Ackerban mit dem Gewerbe sich verschwistert hat, sind einzelne Zweige der
Wissenschaft, namentlich Physik und Chemie, für den Landwirth wie für tausend
Gcwerbtreibende uucntbchrliche Hilfsmittel geworden. Und wie der Fabrikant
zugleich Kaufmann geworden ist, verdient mich der Landwirth diesen Namen, ganz
abgesehen davon, daß der Güterkanf selbst ein Gegenstand der Speculation ge¬
worden ist. Während so eine menschliche Thätigkeit in die andere greift, eine die
andere dnrchdringt, fabelt man von einem specifischen Unterschiede zwischen Stadt
und Land.

Wir wollen Zahlen sprechen lassen. Bereits seht ist das Handwerk in
seinen bedeutendsten Zweigen überwiegend aus dem platten Lande vertreten,
wenn mau die Zahl der Meister und solcher Personen, die für eigene Nechnnng
arbeiten, ins Auge faßt. Es haben sich nämlich in Prenßen folgende Klassen
von Gewerbtreibeuden überwiegend ans dem platten Lande angesiedelt: Grvb-
schmiede (3-1,-132 gegen 63-19 in den Städten), Schneider (40,728 gegen 29,70V),
Nad- uud Stellmacher (-14,-12-1 gegen 3890), Tischler, Böttcher, Zimmerlentennd
Schiffbauer, Maurer (die beiden letzten Kategorien sogar mit Ausschluß der nur
zu Reparaturen berechtigtenPersonen), Verfertiger feiner nnd grober Holzwaaren,
Korbwaarcnmacher, Mühlenbaner, Steinmcher uud Steinhancr u. a., der Spinner
und Weber nicht zu gedenken. Die übrigen namhaften Gewerbe sind auf dem
platten Laude wenigstens so stark vertreten, daß sie einen specifischen Unterschied
zwischen Stadt und Land nicht mehr begründen können. Es leben nämlich ans
dem Platten Lande: <<,!i0t> Bäcker (gegen -12,886 in den Städten), 7L8t Fleischer
(gegen -10,888 in den Städten), 38,742 Schuhmacher (gegen 49,222), 3387
Riemer und Sattler (gegen Ü69V), -13-17 Gerber (gegen 3926), -1687 Färber
(gegen 2868), -I3-I Wagenbauer (gegen -I4-I), 2260 Drechsler (gegen 4322),
-I-I27 Ziegel- und Schieferdecker (-I2-I-I), -1302 Töpfer nnd Ofenfabrikanten
(gegen 3597), -1500 Glaser und Glasschleifer (gegen 3439), 6392 Schlosser,
Nagel- nnd Büchseuschmiede, Maschinenbauerund ähnliche (gegen-12,649),u. s. f.
Diese Zahlen geben ein klares Bild von der starken Emigration des Gewerbes
ans der Stadt auf das Land, und beweisen deutlich, daß der specifische Unter¬
schied zwischen Stadt uud Laud, der verschiedene Gemeindeordnuugeu noth¬
wendig machen soll, immer mehr uud mehr in das Reich der Schatten sinkt.
Dennoch hat die Reactivnspartei diese Fabel so oft wiederholt, daß sie selbst
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daran glaubt und daß sie unter der gedankenlosen Menge zahlreiche Nachbeter
gefunden hat. Herr v. Westphalen hält daran fest, wie an einem Glaubenssatz;
trotz aller Evidenz des Gegentheils wird er uicht müde, ihn als ein unantastbares
Axiom zn wiederholen.

Den Staatsmännern der NevrganisationscpvchePreußens war es vollkommen
klar, daß nach Einführung der Gewe-rbcfreiheitder specifische Unterschiedzwischen
Stadt nnd Land schwinden müsse, und im Hinblick auf die unausbleibliche Ent¬
wickelung der Verhältnisse beabsichtigtensie schon damals, eine gemeinsame Com-
munalordnnng für Stadt nnd Land zn entwerfen. Jetzt, wo die Wirkungen der
Gcwerbcfreiheit in Zahlen nachgewiesenwerden können, ist es der wunderlichste
AnachroniömnS, von einem specifischen Unterschied zwischen Stadt nnd Land zu
reden. Der Unterschied ist lediglich ein relativer. Erstens dadurch, daß, wenn
mau das Verhältniß der städtischen und ländlichen Bevölkerung in's Auge faßt,
das Gewerbe (nnd selbst dann mit einigen Ausnahmen) in den Städten, der
Ackerbau ans dem Lande die Mehrzahl der Bevölkerung beschäftigt; diese Diffe¬
renz ist aber nicht so dnrchgrcifcnd, daß man in den Städten die Ackerbürger,
aus dem Lande die Gewerbtreibcndcn in Bezug auf das Gemeindelebeu ignvrire»
oder hintansetzen dürfte. Zweitens dadurch, daß die städtische» Gemeinden im
Allgemeinen stärker bevölkert sind, als die ländlichen. Hindurch wird aber nicht
eine gesonderte Gesetzgebung sür Stadt nnd Land, sondern für größere und
kleinere Gemeinden befürwortet, wie es auch die Gemeindevrdnnng von 1830
zwischen größeren und kleineren Gemeinden unterscheidetund den letzteren eine ein¬
fachere Vcrwaltnngöfvrm verleiht.

Der zweite Hauptgrnnd, den der Minister des Innern gegen das Gesetz v.
18ii0 geltend machte, war der, daß in sehr vielen Ortschaften des platten Landes
gar nicht das Material vorhanden wäre, die in der Gemeindcorduung festgesetzten
Formen, Gemeinderath und Gemeindevorstand auszuführeu. Wenn der Herr Mi¬
nister seine Ausführung des Gesetzes dabei im Sinne hatte, so tan» man ihm
nnr vollständig beiiretc». Denn sobald mau womöglich jedes Gnt, jedes Dorf
isolirt läßt, wird in vielen Ortschaften die Anzahl der Wähler kaum sv groß sei»,
wie die geringste Anzahl der Mitglieder der zn wählende» Commnnalbehörden,
nnd noch häusiger wird die Zahl der Wähler wenigstens sv unbedeutend sei»,
daß das Repräsentativsystem zur Caricatnr wird. Das aber ist höchst merk¬
würdig, wie der Herr Minister diese Schwierigkeit beseitigt. Statt nämlich zn
schließen, daß an den Orte», i» welchen nicht eünual znr Herstellung des Fvrmen-
wesens ein genügendes Material vorhanden ist, noch viel weniger die Entwickelung
eines kräftigen Gemeindelebens zu erwarten ist; statt zu schließen, daß das Ge¬
setz uicht darauf berechnet war, in den armseligen Atome», i» die sich die Cvm-
munen zerlegt hatte», durchgeführt zu werden, daß es vielmehr augenscheinlich
ans das reichere Material größerer Verbände berechnet war; statt dessen hat er
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noch einfachere Formen ansgesonuen, sv einfache, daß sie auch für die dürstig¬
sten Ortschaften passen!

Als ob dieses Formenwesen der Zweck der Gemeideordnung wäre!
Eine nothwendige Folge dieser seltsamen Abirrung war die Ausschließung

der Rittergüter von dem Gemeindeleben. Um die Eigenthümlichkeitender „kleinen
Monarchien" zu Pflegen, sollten sie eigene Gutsbczirke" bilden. So wnrde in
einigen Provinzen des Staats mehr als die Halste des Areals dem Gemeinde¬
verbande entzogen.

Die einfacheren Formen, welche das Ministerium für die armen Dorfge¬
meinden ansgesonncn, haben nur eiu psychologisches und antiquarisches Interesse.
Die erste Kammer war durch sie allerdings sehr zufriedengestellt; allein die zweite
lehnte die von der Negierung dringend gewünschte Entscheidung der Frage, ob
eine gesonderte Gcmeiudeordnnng für die Städte und für das platte Land er¬
lassen werden sollte, bis znr Beendigung der Berathung über sämmtlicheVor¬
lagen ab, und war im besten Znge, im Einzelnen die nencn NcgiernngSvorschläge
mit den liberalen Bestimmungen der Gemcindeordnung von 1830 zu vertauschen,
als plötzlich der Schluß der Session erfolgte.

Nichts desto weniger erschien bald darauf, am 19. Juni 18S2, eine Königl.
Ordre, welche die weitere Ausführung von -I8Ü0 untersagte.

So war ein Werk, auf das man 60 Jahre vergeblich gewartet hatte, das
endlich von dem gegenwärtigen Ministerpräsidentenunternommen und nach seinen
Ansichten ans den Kammerberathungcn verbessert hervorgegangen war, unter
den Anspicicu desselben Mannes ernstlich wieder in Frage gestellt.

W o ch e n li e r i ch t.

Venedig, Januar 18!)!). — Unsere diesjährige Wintersaison ist nicht so
brillant ausgefallen als die vorige, die durch den Besuch des Kaisers eingeleitet, durch
den der russischen Großfürsteneine ungewöhnliche Lebendigkeit erhielt, über die sich die
Venezianer selbst heute noch verwundern. Wir erfreuen uns jetzt nur der Gegenwart
von einigen Dutzenden Schwindsüchtiger, die im Sonnenschein die Riva entlang
hüstelnd hin und her schleichen uud sich über alles Mögliche beschweren, über Luft und
Wasser, übet Mangel des Feuers und überflüssige Kälte, über trockene Unterhaltung
und feuchte Stuben; es muß zugegeben werden, daß manche dieser Beschwerden nichts
weniger als unbegründet sind, so fehlt es z. B. gar sehr an zweckmäßigen, nur einiger¬
maßen comfortablcn Miethwohnnngen,die wenige» erträglichen aber sind enorm theuer.
So sehr dem Venezianer anch die Navolöon's der Fremden gefallen, die bald seine ein¬
zige Erwerbsquelle bleiben werden, so ist er doch zu schlaff, um die geringste Anstrengung
zu machen, die ihm nicht unmittelbar Vortheil bringt. Daran geht anch die Handels-

Grcuzbvteu. I. -1863. 2t
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